
 

Hausordnung  
Stand: 1. Mai 2025 

 

Wir bitten alle Gäste um einen sorgfältigen Umgang mit dem Einichtungsinventar 

und den Sportgeräten. Bitte verlassen Sie die Räumlichkeiten und Sportstätten so, 

wie Sie diese gerne selbst antreffen möchten. 

 

Auf einige Regeln weisen wir besonders hin:  

 Wir weisen darauf hin, dass das Jugendschutzgesetz auf dem gesamten  

 Sportcampus zur Anwendung kommt. 

 Rauchen ist in allen Räumlichkeiten strikt verboten. Bitte nutzen Sie zum  

Rauchen ausschließlich die gesondert ausgewiesenen Standorte. 

 Die Beseitigung von Verunreinigungen und Beschädigungen aller Art werden 

dem Verursacher in Rechnung gestellt. Sollten Sie bei Ihrer Anreise Schäden 

oder Verunreinigungen feststellen, teilen Sie dies bitte umgehend der  

Rezeption mit. 

 Zur Müllentsorgung nutzen Sie bitte die dazu bereitgestellten Gefäße.  

 Alle gebuchten Räumlichkeiten stehen den Gruppen nur in Anwesenheit  

des Gruppenleiters zur Verfügung. 

 Für die Erste-Hilfe-Betreuung der auf dem SPORTCAMPUS Saar trainierenden 

Gruppen der verschiedenen Organisationen sind diese selbst zuständig. Der 

LSVS stellt keine Ersthelfer oder Erste-Hilfe-Materialien zur Verfügung. Dies 

gilt auch für Veranstaltungen, die auf dem Gelände des SPORTCAMPUS SAAR 

durchgeführt werden. Zur Versorgung mit Eis stehen im Sanitätsraum der 

Leichtathletikhalle und der Multifunktionshalle entsprechende Geräte zur Ver-

fügung. Bitte versorgen Sie sich selbst mit entsprechenden Materialien  

(Tüten o.ä.) zum Abfüllen des Eises. Die Nutzung des Eises  

erfolgt auf eigenes Risiko.  

 

 

 

 



 

 

 Grundsätzlich gelten die Vorschriften der DGUV (Deutsche Gesetzliche  

Unfallversicherung), die Versammlungsstättenverordnung und die jeweils  

gültigen Rechtsvorschriften, Gesetze und Verordnungen.  

 Gemäß §38,5 der Versammlungsstättenverordnung überträgt der Lan-

dessportverband für das Saarland die Betreiberpflichten §38, 1-4 bei  

Veranstaltungen auf den Leiter der Veranstaltung.  

 Bei groben Verstößen gegen diese Hausordnung, die Hallenordnungen oder  

Hygienekonzepte und insbesondere gegen das sportliche Fair Play behält sich 

die Verwaltung des SPORTCAMPUS Saar vor, Hausverbot zu erteilen.  

 

 

 

Diese allgemein gültige Hausordnung wird durch die Ordnungen für die einzel-

nen Bereiche ergänzt. 

 

 

 


